
 
 
 
 
 
 

 

 

Gesuch um unbefristete Aufnahme in das Seniorenwohnheim 

 

Das Gesuch um unbefristete Aufnahme wird für folgende Person gestellt (aufzunehmende Person): 

Nachname  Vorname  __________________________________  

Ehename  ______________________________________________________________________________  

Familienstand   ledig  verheiratet  verwitwet  _________________________  

Steuernummer  _________________________________________________________________________  

Staatsbürgerschaft  ______________________________________________________________________  

geboren am  ______________________  , in  __________________________________________________  

wohnhaft in (Straße)  ______________________________________________________  Nr.  ___________  

Ort  _________________________________________________________  Postleitzahl  _______________  

Tel.  ____________________ , Mobiltel  E-Mail-Adresse  ______________________  

Pflegegeld beantragt   Nein  Ja, am _____________ Pflegestufe  ___________  

Bezieht Begleitungsgeld  Nein  Ja 

Bezieht ähnliche ausländische Förderungen    Nein                             Ja, welche: ____________ 

Um Tarifbegünstigung angesucht   Nein  Ja, am _____________ 

 

ersucht um unbefristete Aufnahme in das Seniorenwohnheim _________________________________ . 

 

Art der gewünschten Unterbringung:  Einbettzimmer       Zweibettzimmer 

 

Der/Die Unterfertigte erklärt: 

 in Kenntnis darüber zu sein, dass vor der Heimaufnahme ein entsprechender Heimvertrag unterzeichnet wird, 

 die allgemeinen Bedingungen für die Aufnahme in das Seniorenwohnheim laut Dienstleistungscharta, in gelten-
der Fassung, zu kennen und zu akzeptieren, 

 den Tagessatz bzw. den Tarif (Grundtarif) zur Gänze zu bezahlen oder für dessen Bezahlung zu sorgen, 
 informiert zu sein, dass er/sie einen Antrag auf Tarifbegünstigung beim zuständigen Sozialsprengel oder bei 

der zuständigen Gemeinde im Sinne des Dekrets des Landeshauptmanns vom 11. August 2000, Nr. 30, in 
geltender Fassung, stellen kann, um einen seiner/ihrer wirtschaftlichen Lage entsprechenden begünstigten Tarif 
(Grundtarif) gemäß demselben Dekret zu erhalten, 

 informiert zu sein, dass – falls notwendig – auch die Verwandten 1. Grades entsprechend ihrer wirtschaftlichen 
Lage gemäß DLH Nr. 30/2000 für die Bezahlung des Tarifs (Grundtarifs) aufkommen müssen, 

 informiert zu sein, dass er/sie alle im Sinne des DLH Nr. 30/2000 zahlungspflichtigen Personen über die even-
tuelle Tarifbeteiligung und über die Möglichkeit, beim zuständigen Sozialsprengel oder bei der zuständigen Ge-
meinde um Tarifbegünstigung gemäß desselben Dekrets anzusuchen, informieren muss, 

 das Seniorenwohnheim zu ermächtigen, seine Familienmitglieder schriftlich über die Pflicht zur Zahlung des 
Grundtarifs gemäß DLH Nr. 30/2000 zu informieren und bereit zu sein, dem Seniorenwohnheim die dafür erfor-
derlichen Daten zu liefern, 



 
 
 
 
 
 

 

 

 informiert zu sein, dass bei Auftreten von besonderen Pflege- und Betreuungsbedürfnissen die aufzunehmende 
Person für den erforderlichen Zeitraum in die entsprechende besondere Betreuungsform, auch in ein anderes 
Seniorenwohnheim, aufgenommen und wieder entlassen werden kann, 

 das Informationsblatt „Verarbeitung der personenbezogenen Daten“ laut Verordnung (EU) 2016/679, in der 
Folge als Datenschutz-Grundverordnung bezeichnet, erhalten zu haben, 

 zu wissen, dass sowohl der Aufnahmetag als auch der Entlassungstag in Rechnung gestellt wird, 

 zu wissen, dass beim Heimeinzug weitere Unterlagen vorzulegen sind. 

Bei Unterzeichnung des Vertrags leisten der Heimbewohner und die zur Tarifbeteiligung verpflichteten Familienmitglie-
der eine Kaution. Diese muss mindestens dem vom jeweiligen Seniorenwohnheim festgelegten monatlichen Grundtarif 
entsprechen und darf zwei Monatstarife nicht übersteigen. 

Das Seniorenwohnheim behält sich das Recht vor, bei Notwendigkeit und nach vorheriger begründeter Mitteilung an 
den Heimbewohner und an die Bezugsperson, betriebsinterne Zimmer- oder Strukturwechsel vorzunehmen. 

Informationsteil und Bezugsperson: 

Antragsteller, die nicht mehr selbst in der Lage sind, über die eigenen Belange zu entscheiden, benötigen einen 
Vormund, Kurator oder Sachwalter. 

Die Bezugsperson ist der Ansprechpartner, an den sich das Personal des Seniorenwohnheimes für Informatio-
nen und Mitteilungen wenden kann.  

 
1. Bezugsperson  Vormund  Kurator  Sachwalter ____________  
_________________ 

Nach- und Vorname  _____________________________________________________________________  

geboren am ____________________________________ , in ____________________________________ 

Steuernummer  ________________________________  Verwandtschaftsgrad  ______________________  

wohnhaft in (Straße)  ______________________________________________________  Nr.  ___________  

Ort  _______________________________________________________ Postleitzahl  _________________  

Tel.  ______________________________________ , Mobiltel.  ___________________________________  

E-Mail-Adresse  _________________________________________________________________________  

 

2. Bezugsperson:   Vormund      Kurator  Sachwalter   ______________________  

Nach- und Vorname  _____________________________________________________________________  

geboren am ____________________________________ , in ____________________________________ 

Steuernummer  ________________________________  Verwandtschaftsgrad  ______________________  

wohnhaft (Straße)  ________________________________________________________  Nr.  ___________  

Ort  _______________________________________________________ Postleitzahl  _________________  

Tel.  ______________________________________ , Mobiltel.  ___________________________________  

E-Mail-Adresse  _________________________________________________________________________  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Hausarzt: 

Nach- und Vorname  _____________________________________________________________________  

Tel.  ____________________________________________ E-Mail-Adresse  ________________________  

 

Eventueller Facharzt: 

Nach- und Vorname  _____________________________________________________________________  

Tel.  ____________________________________________ E-Mail-Adresse  ________________________  

 

Unterschrift  ___________________________________________________________________________  

 Vormund    Kurator  Sachwalter   ______________________  

 

Nur auszufüllen, wenn die aufzunehmende Person aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, zu unterschrei-
ben 

Erklärung im Sinne von Art. 4 des DPR Nr. 445/2000 

 

Nachname  Vorname  _____________________________________  

 

erklärt in seiner/ihrer Eigenschaft als 

 Ehepartner 

 Sohn/Tochter (in Abwesenheit des Ehepartners) 

 Angehöriger (in Abwesenheit des Ehepartners und von Kindern) 

dass die aufzunehmende Person aus gesundheitlichen Gründen zeitweilig nicht in der Lage ist, das Gesuch mit allen 
darin enthaltenen Erklärungen zu unterschreiben. 

 

Datum  Unterschrift  _____________________________________________  

(Bei Unterzeichnung des Heimvertrags ist dieses Aufnahmegesuch mit allen darin enthaltenen Erklärungen von 
der aufzunehmenden Person bzw. vom Sachwalter, Kurator oder Vormund zu unterzeichnen). 

 
 
Wir empfehlen die Einrichtung eines Dauerauftrags (SEPA) für die Begleichung der Heimrechnungen.  
 

 

Rechnungsempfänger ist die   aufzunehmende Person    Bezugsperson  ________________ 
Nachname Vorname 

geboren am in 

wohnhaft in (Straße) Nr. 

Ort Postleitzahl 

Steuernummer Verwandtschaftsgrad 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Anlagen: 

  ärztliche Einschätzung (z. B. Fragebogen, Befund, Zeugnis) 

  Kopie des Personalausweises für die Krankenbetreuung (sog. “Krankenkassabüchlein“) mit evtl. Ticketbefreiung 

  Kopie des Erkennungsausweises und Steuernummer der aufzunehmenden Person, des/der  ________ Unterfer-
tigten, der zahlungspflichtigen Angehörigen und der Bezugsperson 

  Kopie der Urkunde zur Ernennung des Vormunds/Kurators/Sachwalters (falls zutreffend) 

  Bestätigung der Zivilinvalidität (falls bescheinigt) 

  Kopie betreffend das Ergebnis der Einstufung in eine Pflegestufe bzw. Bestätigung über das bezogene  Beglei-
tungsgeld 

  Bestätigung über bezogene ähnliche ausländische Förderungen 

   ___________________________________________________________________________________  

   ___________________________________________________________________________________  

 

Heimeintritt, Zahlungsverpflichtung und rechtliche Bestimmungen: 

Die Vergabe des Heimplatzes erfolgt nach der Reihung der Gesuche in der Warteliste. Vor Heimeintritt ist der Heimver-
trag zu unterschreiben. Dieser legt die Rechte und Pflichten der involvierten Parteien fest und gewährleistet Transparenz 
in Bezug auf die einzelnen angebotenen Leistungen. Der Tarif (Grundtarif) zu Lasten der betreuten Person und ihrer 
Familie hängt von der Art der Unterbringung in Einzel- oder Zweibettzimmern ab. Dieser Grundtarif wird jährlich ange-
passt. Die jeweils gültigen Grundtarife werden Ihnen auf einfache Nachfrage von der Verwaltung des Seniorenwohnhei-
mes mitgeteilt. Ein entsprechendes Informationsblatt wird Ihnen während des Erstgesprächs oder bei Antragstellung 
übergeben. 

 

Das vom Land ausbezahlte Pflege- bzw. Begleitungsgeld wird ab dem Folgemonat nach der unbefristeten Auf-
nahme nicht mehr direkt der betreuten Person ausgezahlt. 

Der/Die Unterfertigte bestätigt mit seiner Unterschrift, das genannte Informationsblatt erhalten zu haben und 
über die Heimkosten informiert worden zu sein. 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

Es wird erklärt, dass die aufzunehmende Person folgende im Sinne des DLH Nr. 30/2000 zahlungspflichtige Angehörige 
(Ehepartner oder Gleichgestellte, Kinder und Eltern) hat und diese über ihre Pflichten informiert sind. 

Die Unterfertigten verpflichten sich, den Tarif (Grundtarif) zur Gänze zu bezahlen oder einen Antrag auf Tarifbegünsti-
gung beim zuständigen Sozialsprengel oder bei der zuständigen Gemeinde zu stellen und den dann berechneten Tarif 
zu bezahlen. 

 

Vor- und Nachname Geburtsdatum und -ort Adresse Telefonnummer Unterschrift 

1.   

 

    

2.   

 

    

3.   

 

    

4.   

 

    

5.   

 

    

6.   

 

    

7.   

 

    

8.   

 

    

9.   

 

    

10.   

 

    

 

Der/Die Erklärende wurde darauf hingewiesen und ist sich bewusst, dass er/sie im Falle von Urkundenfälschung und 
unwahren Erklärungen den strafrechtlichen Sanktionen laut Art. 76 des DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, in gel-
tender Fassung, unterliegt. 

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet 

 

 ______________________________   __________________________________________  

(Datum)   (Unterschrift) 

Die Unterschrift muss vor der beauftragten Person geleistet werden, ansonsten muss die Kopie eines gültigen 
Erkennungsausweises des/der Erklärenden beigelegt werden. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

ERKLÄRUNG 

 

Der/Die Unterfertigte erklärt, dass er/sie über die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679, in der Folge als Da-
tenschutz-Grundverordnung bezeichnet, in Kenntnis gesetzt wurde, und ermächtigt das Seniorenwohnheim, die gemäß 
den einschlägigen Rechtsvorschriften angegebenen und/oder nachfolgend erfassten personenbezogenen Daten für in-
stitutionelle und organisatorische Zwecke zu verwenden. Die angegebenen Daten werden unter Beachtung der in der 
genannten Verordnung enthaltenen Bestimmungen verarbeitet und können nur anderen öffentlichen Körperschaften 
übermittelt werden, die aus institutionellen Gründen darauf zugreifen müssen. Der/Die Unterfertigte erteilt somit die 
Einwilligung zur Übermittlung und Verbreitung der personenbezogenen Daten für die gesetzlich vorgesehenen Zwecke. 

 

 ______________________________   __________________________________________  
(Datum)   (Unterschrift) 

 
 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, einschließlich jener über den Gesundheitszu-
stand, und Ermächtigung zur Weitergabe von Informationen über den Gesundheitszustand: 
 
a) Der/Die Unterfertigte erteilt im Sinne des oben angeführten Absatzes über die Bestimmungen der Datenschutz-
Grundverordnung, bis auf Widerruf, dem Seniorenwohnheim die Ermächtigung zur Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten, einschließlich jener über den Gesundheitszustand, für die gesetzlich vorgesehenen Zwe-
cke. 

 

Ja  
  Nein 

 

b) Der/Die Unterfertigte erteilt im Sinne des oben angeführten Absatzes über die Bestimmungen der Datenschutz-
Grundverordnung bis auf Widerruf, dem Seniorenwohnheim die Ermächtigung zur Weitergabe von Informationen über 
den Gesundheitszustand an folgende Personen: z.B. Angehörige/Verwandte/Bekannte/Mitbewohner/Bezugsper-
son/Heim- bzw. Vertrauensarzt (Vor- und Nachname, evtl. Telefonnummer): 

 

 

 

 

 

Ja  
  Nein 

   
 
 
Information über die Anwesenheit des Heimbewohners im Seniorenwohnheim: 
 
Der/Die Unterfertigte erteilt dem Seniorenwohnheim, bis auf Widerruf, die Ermächtigung, seine/ihre Anwesenheit in der 
Einrichtung Dritten mitzuteilen: 

 

Ja  
  Nein 

  Ja, ausgenommen 

(Vor- und Nachnamen an-
geben)  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Ermächtigung zur Anbringung des Namens, zur Veröffentlichung von Fotos und zur Bekanntgabe des Geburts-
tags: 
Der/Die Unterfertigte erteilt dem Seniorenwohnheim, bis auf Widerruf, die Ermächtigung, seinen/ihren Namen an der 
Zimmertür anzubringen, innerhalb des Seniorenwohnheims Fotos zu veröffentlichen und seinen/ihren Geburtstag (Alter) 
bekannt zu geben: 
 
 

Name  Foto  Geburtstagsbekanntgabe 

  Ja           

Nein 
   Ja           

Nein 
   Ja           

Nein 
 

Datum Unterschrift  

 

oder (falls zutreffend): 

gemäß Artikel 6 und Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung Unterschrift des Sorgeberechtigten: im Falle, dass die 
aufzunehmende Person unfähig ist, selbst zu unterschreiben, kann die Einwilligung vom Vormund, Kurator, Sachwalter, 
von einem nahen Verwandten, einem Familienmitglied, einem Mitbewohner (Lebenspartner) oder, wenn diese fehlen, 
vom Verantwortlichen der Einrichtung gegeben werden. 
 

Datum Unterschrift 

 

Dieses Formular wurde geschlechtergerecht abgefasst, mit Ausnahme einiger Begriffe [z.B. Mitbewohner, Verwandter, 
usw.], die nur in männlicher Form angeführt sind. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Seniorenwohnheim 
_____________________ der Grundsatz der Geschlechtergleichstellung gilt. 

  

 Vormund  Kurator  Sachwalter   



 
 
 
 
 
 

 

 

Der Verwaltung vorbehalten 

 

Im Sinne von Art. 21 des DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, bestätige ich,  ______________________  

 ______________________________________  dass 

 der/die Erklärende dieses Gesuch in meiner Gegenwart unterzeichnet hat 

 die Identität des/der Erklärenden durch einen gültigen Erkennungsausweis festgestellt wurde. 

 

  ___________________________________  _______________________________________________  

(Datum)   (Unterschrift des Beauftragten) 

  

Vor Aufnahme der Person in das Heim muss die zuständige Gemeinde darüber informiert werden. 

Bei der Aufnahme von Personen, die vor der Aufnahme in Gemeinden außerhalb Südtirols ansässig waren, muss 
UNBEDINGT VORHER die zuständige Gemeinde darüber informiert werden, noch besser wäre es eine Zahlungsver-
pflichtung derselben zu haben, und vorher den zuständigen Gesundheitsbezirk kontaktiert haben. 
 
 
Hat die aufzunehmende Person das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet oder ist sie nicht im Besitz der italienischen 
Staatsbürgerschaft, so muss die Aufnahme vorab mit dem zuständigen Sozialdienst vereinbart werden. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Information gemäß Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 2016/679 - SOZIALDIENSTE 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die EU-Verordnung 2016/679 über den Schutz personenbezoge-
ner Daten den Schutz der Vertraulichkeit personenbezogener Daten natürlicher Personen vorsieht. Die per-
sonenbezogenen Daten werden von dieser Verwaltung ausschließlich zur Erfüllung institutioneller Aufgaben 
erhoben und verarbeitet. 
Zweck der Datenverarbeitung 
Die Sozialdienste verwirklichen Maßnahmen zur Förderung, Erhaltung und Wiedererlangung des Wohlbefin-
dens der Bevölkerung, zur vollen Entfaltung der Persönlichkeit innerhalb der familiären und sozialen Umge-
bung sowie zur Deckung grundlegender sozialer Bedürfnisse 
Personenbezogene Daten werden für die Erbringung der folgenden sozialen Dienstleistungen erhoben und 
verarbeitet: 

 Vorbeugung gegen Notsituationen und soziale Ausgrenzung sowie die Überwindung derselben 
 Unterstützung der Familie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
 Schutz der Mutterschaft, der Kinder, der Jugend, der alten Menschen, der Behinderten und jener 

Personen, die Schwierigkeiten haben oder gefährdet sind 
 Förderung des größtmöglichen Zusammenwirkens der Gemeinschaft, um gemeinsam die Ursachen 

des Unbehagens vorbeugend zu erkennen, ihnen entgegenzuwirken und sie zu beheben 

Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der normalen Verwaltungstätigkeit zur Erfüllung instituti-
oneller, administrativer und buchhalterischer Funktionen oder zu Zwecken, die eng mit der Ausübung von 
Rechten und Befugnissen, die den Bürgern und Verwaltern zustehen, zusammenhängen, erhoben und ver-
arbeitet. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist rechtmäßig, soweit sie für die Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Ver-
antwortlichen der Verarbeitung übertragen wurde. 
Verarbeitung von besonderen Daten und/oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten 
Die Verarbeitung von besonderen personenbezogenen Daten und/oder von Daten über strafrechtliche Ver-
urteilungen und Straftaten erfolgt, wenn diese in Ersatzerklärungen gemäß D.P.R. Nr. 445/2000 enthalten 
sind oder weil die Verarbeitung besagter Daten von anderen spezifischen Rechtsbestimmungen vorgesehen 
ist. 
Besondere Kategorien von personenbezogenen Daten und/oder personenbezogene Daten über strafrechtli-
che Verurteilungen und Straftaten werden im Besonderen in folgenden Bereichen und aufgrund der entspre-
chend angeführten Bestimmungen verarbeitet: 
Protokollierung und Dokumentenverwaltung 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa 
D.P.C.M. 03/12/2013 - Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, 
commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministra-
zione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 



 
 
 
 
 
 

 

 

Abwicklung von Verwaltungsakten 
Regionalgesetz vom 03.05.2018, Nr. 2 - Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Tren-

tino-Südtirol 
Amtstafel 
Gesetz vom 18.06.2009, Nr. 69 - Art. 32 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività nonché in materia di processo civile 
Verwaltung der Gebühren 
DLH vom 24.06.2013, Nr. 17 - Durchführungsverordnung über die Abfallgebühr 
DLH vom 16.08.2017, Nr. 29 - Verordnung zur Regelung des Trinkwassertarifs 
Verwaltung der Personalakte, der Wettbewerbe und der Einstellungen 
Rechtliche und wirtschaftliche Verwaltung des Personals 
Verwaltung der Anwesenheit 
Regionalgesetz vom vom 03.05.2018, Nr. 2 - Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol 
Zivilschutzdienst 
Landesgesetz vom 18.12.2002, Nr. 15 - Vereinheitlichter Text über die Ordnung der Feuerwehr- und Zivil-

schutzdienste 
Verwaltung der digitalen Verfahren 
GvD vom 07.03.2005, Nr. 82 - Kodex der digitalen Verwaltung 
IT - Dienste - Owncloud 
Regionalgesetz vom 03.05.2018, Nr. 2 - Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Tren-

tino-Südtirol 
Besondere personenbezogene Daten sind jene, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervor-
gehen, sowie genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Per-
son, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung einer natürlichen Per-
son. 
Wir informieren Sie darüber, dass die Übermittlung Ihrer „besonderen“ Daten notwendig ist, um die gesetzli-
chen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Erbringung von sozialen Dienstleistungen und Hilfeleistun-
gen zu erfüllen. 
Für die Verarbeitung Ihrer „besonderen“ Daten ist Ihre Einwilligung erforderlich. 
Wenn Sie Ihre Zustimmung nicht erteilen, ist es nicht möglich, die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen 
zu erbringen. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Ihre Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden mit der Folge, dass die von Ihnen gewünschten Leistun-
gen nicht mehr erbracht werden können. 
Verarbeitungsmethoden 
Die Daten werden mit informatischen Systemen und/oder in händischer Form verarbeitet, jedenfalls mittels 
geeigneter Verfahren, welche die Sicherheit und Vertraulichkeit und die Verfügbarkeit derselben gewährleis-
ten. 
Die Mitteilung der Daten 
ist obligatorisch und bedarf nicht der Zustimmung der betroffenen Personen. 
Die fehlende Mitteilung der Daten 
hat zur Folge, dass Gesetzespflichten missachtet werden und/oder dass diese Verwaltung daran gehindert 
wird, den von den betroffenen Personen eingereichten Anträgen zu entsprechen. 
Die Daten können mitgeteilt werden 
allen Rechtssubjekten (Ämtern, Körperschaften und Organen der öffentlichen Verwaltung, Betrieben oder 
Einrichtungen), welche im Sinne der Bestimmungen verpflichtet sind, diese zu kennen, oder diese kennen 
dürfen, sowie jenen Personen, die Inhaber des Aktenzugriffsrechtes oder des allgemeinen Bürgerzugangs 
sind. Im Falle von besonderen personenbezogenen Daten und/oder von Daten über strafrechtliche Verurtei-
lungen und Straftaten erfolgt die Mitteilung an die in der Verordnung für die Verarbeitung von sensiblen und 
Gerichtsdaten (Maßnahme der Datenschutzbehörde vom 30.05.2005) angegebenen Rechtssubjekte und in 
den dort angeführten Formen. 
Die Daten können 
vom Verantwortlichen, von den Auftragsverarbeitern, dem Datenschutz-beauftragten, den Beauftragten für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten und vom Systemverwalter dieser Verwaltung zur Kenntnis ge-
nommen werden. 
Die Daten werden 
ausschließlich in dem von den Bestimmungen erlaubten Rahmen verbreitet. 
Zeitliche Dauer der Datenverarbeitungen und der Speicherung der personenbezogenen Daten 
Die Verarbeitungen laut vorliegender Information werden zeitlich nur so lange andauern wie unbedingt not-
wendig, um der Erfüllung der Verpflichtungen nachzukommen, die dem Verantwortlichen durch nationale 
und/oder staatenübergreifende Gesetze, sowie durch die Gesetze der Länder, in die die Daten gegebenen-
falls übermittelt werden, auferlegt worden sind. 
Rechte der betroffenen Personen 
Es wird abschließend darauf hingewiesen, dass die Artt. 15 bis 22 der EU-Verordnung den betroffenen Per-
sonen besondere Rechte verleihen. Insbesondere können die Betroffenen vom Verantwortlichen in Bezug 
auf die eigenen personenbezogenen Daten einfordern: das Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
(Art. 13, Abs. 2, Buchst. d), das Auskunftsrecht (Art. 15); das Recht auf Berichtigung (Art. 16); das Recht auf 
Löschung - Recht auf Vergessenwerden (Art. 17); das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18); 
die Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung oder Einschränkung (Art. 19); 



 
 
 
 
 
 

 

 

die Datenübertragbarkeit (Art. 20); das Widerspruchsrecht (Art. 21) und den Ausschluss automatisierter Ent-
scheidungsprozesse einschließlich Profiling (Art. 22). 
Verantwortlicher, Auftragsverarbeiter, Datenschutzbeauftragter 
Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist die Bezirksgemeinschaft Wipptal mit Sitz in Sterzing, Bahnhof 
Straße 1. E-Mail: info@wipptal.org; 

Auftragsverarbeiter der personenbezogenen Daten ist die General Sekräterin, mit Domizil für dieses Amt am 
Sitz des Verantwortlichen. E-Mail: info@wipptal.org; 

Datenschutzbeauftragter ist RA Paolo Recla, mit Domizil für dieses Amt am Sitz dieser Verwaltung. PEC: 
paolorecla.dpo@legalmail.it   
Erteilung der Zustimmung 

Zumal - wie in der mir gemäß der EU-Verordnung 2016/679 zur Verfügung gestellten Information dargestellt 
- die Durchführung einiger Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verarbeitung meiner „besonderen“ perso-
nenbezogenen Daten, sowie die Weitergabe einiger Daten an Dritte, der vorherigen Zustimmung der be-
troffenen Person bedarf, 

 

 erteile ich die Zustimmung; 

 

 erteile ich die Zustimmung nicht. 

 

 

 

Datum _______________________ 

 

Unterschrift ____________ 
 

 


